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l . Montag , den 7 . Aanuar , 1322.

Chronik
der Oldenburgischen CanZley.

Obergerichte in den Deurschen leyen allein überlassen . Sie besorgten
Staaken sind bekanntlich den ehemali - aber auch , wie der Reichöhvfrakh , zo¬

gen Reichsgerichten nachgebildet ; deck gleich die HoheitSr , Lehns - , Polizeyr

Reichs Cammergerichte die Hofgerichte ; und andere Landes r RegiernngSsachen.
dem Reichshoftathe die Canzleyen ( In - Ihren Namen haben sie wahrscheinlich

stizcanzleyen , Regiernngen ) . Wie die von dem Gatterwerk ( 6ancsIU ) , mit

^ eichsstände an Abfassung der Ger welchem die ExpcdilivnSkammern einge-

Ordnung für das Reichscammer - schlossen waren ; k ) wovon auch dev

an der Besetzung desselben , und Canzler seine Benennung lMleiret,

an . . Beyträgen zu seiner Unterhal - der früher mit einigen Schreibern die

tung , so nahmen Landstände Theil an Geschäfte allein führte , bis ihm Rache

der Einrichtung , Besetzung und Befol - beygeordnet , und collegialische Formen

düng der Hofgerichte ; während alles füvGie Geschäfte eingeführt wurden,

dieses bey den Canzleyen dem Landes - Ob in Oldenburg schon unter der Re-

herrn allein überlassen blieb , wie beym gierung des Grafen Anton I . neben

Reichshoftathe dem Reichsoberhaupte , dessen Canzler , Magister Nikolaus

Wo sich gar keine Landstände ausgebilr Vogt, ein Collegium bestand , ist mit

det haben , rr) da gibt es auch keine Gewißheit nicht zu sagen , c ) Seinem

Hofgerichte , und die obere GerichtSbar - Nachfolger aber , dem Canzler Or.

keit , in welcher diese sonst gewöhnlich Franz von Halle , ordnete Graf Jor

mit den Canzleyen , — wie mir dem Hann XVI . im I . r§ 7 Z . zweyRär

Reichscammergerichte der Reichshofr che bey: den Licentiaren Bouwev

rach , — eoncurrirten , blieb den Canz - und den Magister Tiling ; <!) und

-») Oldenb . Blatter , igao . Nr . r. 2. z.
b) Pfeffinger Viirlsr . illnsti-, 1 . r . p. ic>7Z.
c) Hamelmann Oldenb. Chron. S . z6z.
ä) Daselbst S . 414.
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dir ft s ist die erste sichere Spur von ei¬
nem Canzleyeollegium . Mit demselben
n/urde schon damals das Consistorium
d'

urch Zuordnung des Superintendenten
und der Pastoren zu Strückhausen
und Blexen verbunden . Sein Lo¬
cale hatte das Collegium in dem jcßr
seiner Auflösung nahen alten Hause an
der Hauptwache , welches ehemals " ein
feines steinernes Gebäude " genannt wer¬
den konnte , und noch jetzt den Namen
der (alten ) Canzley trägt . Dieser
Name wurde auch einem Gute beyge-
legt , welches Graf Johann seinem
Canzler von Halle zur Belohnung
seiner Verdienste im I . 1580 . aus den
eingedeichten Hobenländereyen , mit lvo
Iück Landes , als Allodium schenkte , s)

In der Canzlerwürde folgte ihm
> 590 . der Di ' . Heinrich Bullen,
von dessen Besoldung sich folgende
Nachricht findet : außer den halben
Canzley - Accidentien , einem bequemen
Hanse , ( wahrscheinlich t ) Grafen
Georgs ehemaliges Haus , jetzt die
Wohnung der Prinzen Alexander und
Peter ) , und einem Moore zur Feue¬
rung , hatte er 200 Rthlr . , 4 Molt
Rocken , 6 Molt Gersten , 4 fette
Schweine , i Tonne Bier und r
Schlachtochsen ; ferner Kleidung für
2 Mann , einen Tisch zu Hofe , und
für 2 Pferde und z Kühe Gras und

Futter . Z) Er genoß diese ^Emolu¬
mente nur 5 Jahre ; und sein Nachfol¬
ger , Or . Hermann Niger, (verr
muthlich nach der damaligen Sitte ü-
berftßt aus Schwartz ) , welcher frü¬
her bischöflich Verdenscher Canzler ge¬
wesen war, starb auch noch vor Graf
Johann XVI.

So fand Graf Anton Günther
bey feinem Regierungsantritt im I.
160g . die Canzlerstelle erledigt , —
" bey dieser schweren Regierungszeit , da
man deren fast am meisten benöthigr "

; Ii)
— aber eine seiner ersten Sorgen war,
sie würdig zu besetzen . Auf Empfeh¬
lung eines berühmten Staatsmannes,
des Hessischen Canzlers,Eberhard von
Weyhe, berief er zu diesem wichtigen
Amte den Or . Joh . Pro . tr , ans
Lemgo gebürtig , einen jungen Mann
von erst ZZ Jahren , der sich aber als
Advocat beym ReichScqmmergerichte
schon Ruf erworben hatte , zu manchen
wichtigen Commissionen gebraucht wor¬
den, und zuletzt mit Graf Si mon von
der Lippe als Hessen Rath eine Zeit-
lang am Kaiserlichen Hofe zu Prag
gewesen war . Er wurde am 2z . Febr.
1605 . zum Canzler bestellt , und er¬
füllte durch eine 29jährige treue und
geschickte Amtsführung , unter den yerr
wickeltsten und schwierigsten Verhält¬
nissen, vollkommen die Voraussagung

«) v . Halem Geschichte des Herz . Oldenburg , Th . 2. p. 205.t ) S . den Grundriß der Stadt Oldenburg ,n Winkelmanw 's Chronik , S . 60.
8) v . Halem S. 206 . Not.
h) Winkelmann S . 49.
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feines Gönners : " wie er, der gemeinen
" Keyserlichen Rechte , der Satzungen
" und Beschaffenheit des Römischen
" Reichs und Regimentshändel wohl
" kundig und zu guter Experienz getan-
" get , sich in seinem Amte also erzeigen
" werde - daß es Ihrer Gnaden zu Eh-
" ren und Deroselben Land und Leuten
" zum Besten und zur Aufnahme , auch
" ihm selbst zu Ruhm gedeihen utch ge¬
reichen möge . " r) Der Graf belöMte
feine treuen Dienste schon 1609 . durch
Schenkung des adelich freyen Hauses,
und Gutes Mehringsburg in der
Herrschaft Jever , und ließ ihn in der
Folge unter dem Namen von Prot¬
ten in den Adelstand erheben , k)

Er starb , 62 Jahr alt , am 27 . Der.
1634 . , und die Canzlersteile blieb bis
1642 . unbesetzt, wahrend welcher Zeit
Or . Joh . Ernst von Hollwede als
Director , — der erste dieses Titels,
— an die Spitze der Canzley trat . In
dieser Zeit erhielt die Canzley als Ober-
gericht unter dem 29 . Sept . 1637 . das
Kaiserliche Privilegium , wodurch die
in den damaligen Reichsgesetzen nur
auf zoo Rthlr . bestimmte Appellations-
Summe für die Grafschaften auf 1000
Gulden Rh . erhöhet , und in peinli¬
chen, auch liquiden und den augenblick¬
lichen Besitzstand betreffenden Sachen

6

die Berufung an die Reichsgerichte
ganz ausgeschlossen wurde . I)

Nach Hollwede ' s Tode wurdt.
wieder ein Canzler in der Person des
Or . Joh . Philipp Bohn ernannt,
durch dessen Mitwirkung » 644 . eine
Justiz - und Canzleyorduung nach dem
Muster der ReichscammergerichtSyrd-
nung , entworfen ist. Es finden sich
im Archive mehrere Concepte davon,
so wie Critiken und Zusätze ; aber si?
scheint nicht zur Ausführung gebracht
worden zu feyn , daher denn auch im
60141113 coriZtltotloniiiri keineSpur
davon vorkommt . Zu ordentlichen Aus
dienztagen war schon damals der Dien¬
stag und Donnerstag , Sommers von
8 , Winters von 9 bis n Uhr , und
Nachmittags von 1 bis 4 Uhr bestimmt.
Eine Verordnung von 1658 - untersagte
in Criminal - und Matrimonial - Sachen
das Rechtsmittel der Revision , mittelst
dessen in Civilsachen die Acten an einr
auswärtigeJuristenfacultat zum Spruch
versandt wurden , in)

Der Canzler Bohn wurde 1657.
zum Reichshofrath berufen ; und der Tod
hatte unter den wackeren Geschäftsmäu-
nern des Grafen so aufgeräumt , daß
" allein auf der hochgräflichen Canzley
" von allen denen , die mit ansehnlichen
" grauen Häuptern und Stetten dier
" selbe mit Ehren begleitet haben , kaum

1 ) Winkelmann S . 50.
K) Winkeln « ann S . 68 . Sein Bild daselbst S . 256.
l ) L014 . const . Olä . k . III . n. 29 . Ueber die Berechnung dieser Appellasions-

Summe s. Blätter verm . Znh . B . 4 . S . 430.
m) Lorp» oonst . k . III , » . 2g.
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"

zween mehr übrig waren . " n ) Die

Wiederbeseßung machte dem Grafen

große Sorge .
" Es hat sich aber ( sagt

Winkelmann )
" auch hierin nicht

" alsobald schicken wollen , wiewohl solr
" cher langsamer Fortgang nicht eben,
" ( als etwan » « berichtete Vorurtheiler
" möchten meynen ) , dem Herrn Grafen
" so groß , als vielmehr den jetzigen
" Zeiten die Schuld beyzumessen ; sin¬
temalen seine große Landesväterliche
" Treue und beständige Wohlgewogen-
" heit gegen sein Land und Leute Ihn
" hierinnen dergestalt überwältiget ge¬

schalten , daß Er in solchen höchstwichr
"

tigen Sachen , daran dem ganzen Land
" seine zeitliche und ewige Wohlfahrt
"

gelegen , sich keineSwegeS übereilen
" mögen noch sollen ; sondern vielmehr,
"

gleichwie er seinen Unterthanen aller
"

zeit rühmlichst vom Besten gegöunet,
" also auch mit unverdrossenem Fleiß
" diese Zeit über sich dahin sorgfältigst
" bearbeitet hat , damit Er recht auser¬
lesene Rüstzeugs und untadelhafte
" Männer an die Hand bekommen , und
" an der abgegangenen Stelle hinwieder
" besetzen möchte ; aus welchen Ursachen
" will es mit Besetzung in dem weltlir
" chen Stand annoch fast etwas hart
"

halten ." o ) — " Und ob es zwar an

" guten Vorschlägen einiger wohlqualt«
" ficirten bey hohen Häusern längst in
" Diensten gestandenen Personen zum
" Cancellariat bisher nicht ermangelt,
" so wollte der Herr Graf gleichwohl
" bey seinem hohen Alter nicht gerne
" fehl schlagen . Damit Er aber die
" Canzley zu gewünschter Administrar
" tion der löblichen Justiz einmal wieder
" besehen möchte : als trüge er , ( 1667 . )
" in Ermangelung eines CanzlerS , sei«
" nem ältesten Rath Heiler sieg das
" Direktorium auf , und verordnen , nebst
" Or . Steinhofen, hierbey Oi ' .
" Friedrich Foltenium und Licenriat
" Franz Joh . von Langen^ x ) und
" befähle ihnen ernstlich die Justiz , ohne
" Ansehn der Person und Nehmung ei¬

niger Geschenken , schnurrichtig zu ver¬
galten . Nach solcher Bestellung der
" vier Canzleyräthen und eines He ^ er
" tarn vermeynte der Herr GrasMnr
" mehro , er hätte einen schweren Stein
" von seinem Herzen gewälzet . "

^ ) — Die
oberste Leitung der Regierungögeschäfte,
welche dem Canzler oblag , war schon
seit BohnS Abgang einem Geheimen-
rachs -Collegium übertragen worden , und
um so eher konnte mit Wiederbeseßung
des Canzleramtes Anstand genommen
werden , i)

n) Winkelmann S . 479.
0) Winkelmann S . 480.
x) Das Ftrum des Canzleydirectors war damals 598 Nchlr. 52 Gr . ; das der

Lanzleyrache zoo und 250 Rchlr . (ohne die Sporteln ) . Oldenb. Calender v.
1790 . S . 105.

9) Winkelmann S . 545.
r) Winkelmann S . 480.
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Nach Graf Anton Günthers Tode
im I . 1667, —- in dem Jahrhnndert
der Dänischen Regierung, —
nahmen die Königlichen Statthalter
oder Oberlanddrosten auch den Vorsih
in der Regienmgsccmzley; aber die Lei¬
tung der Justizgeschäfte blieb den Canz-
leydirecroren . Dem Canzleydirectvr
Heiler sieg folgte 1676. einer von
Anton Günthers Gehrimenräthen , Wil¬
helm von Heespeu. s)

Im I . » 68i . ward noch einmal ein
Canzler angestellt : Christ Geusch von
Breirenau, der aber mehrenrheils
in StaakSgeschästen abwesend ivar,chnd
1694« zu einer anderen Bestimmung
abging , t) Ihm folgte 1701. als
Canzleydirectvr der Etatsrath Johann
Ludolph vonOetken, u ) — ein Var
tersbruder des Justizraths Joh . Chri,
stoph von Oetken, dem wir das
Lorxns constitntionnrn Olclenlo.
verdanken ; — dann von 1725. an der
Conferenzrath Joh . ChristianGude,
welcher 40 Jahre lang das Directorium
führte, bis es 1765 . der Conferenzrath
Joh . Friedr . von Varendorfs ü-
bernahm.

Ordentliche Mitglieder des Colle¬
giums , welche die (durch eine Taxe von
1631 . v) bestimmten ) Sporteln bezo¬

gen , waren nach einer Bestimmung
vom 14. März 1690 . vv) nur der
Canzleydirectvr, zwey Räche , und ein
Assessor ; aber es hatten nicht nur meh¬
rere außerordentliche besoldete Rache
Sitz und Stimme , sondern es wurden
auch Landdrosten und Beamte zu Eh¬
renmitgliedern ernannt . Im I . r 735.
bezog die Regierung ein neuerbauetes
Local , das Collegien - Gebäude neben
dem Schlosse. Eine neue Instruction
hatte sie schon am zo . Der. 4699. x)
erhalten , worüber der Canzleydirectvr
von Oetken dem Könige 40 haupt¬
sächlich die Competenz betreffende Zwei-
felspuncre vorlegte , welche unter dem
zv . Apr. 1701. ) ) durch kurze König¬
liche Rand - Resolutionen gelöfet wur¬
den. Danach gehören vor die Canz-
ley in erster Instanz : die Landesbe¬
diente bis auf die Voigte inclusive,
die Geistlichen, die Adelichen und die
Bewohner freyer Gründe ; in crirni-
nalilrus , so auf Ehre , Leib und Le¬
ben gehen , fällt die Canzley , auf die
von den Landgerichten geführte Unter¬
suchung , das Urtheil , wobey ihr frey¬
gestellt ist, solche Sachen nach den Um¬
ständen auf eine Universität zur Beleh¬
rung zu verschicken. Doch soll dies
nach einer Verordnung vom 27. Oct.

s) Geb . 25 . März 1625 . , gest. 20. Aug . 1656.
t) Geb. zu Naumburg rr . Aug. 16Z8. , gest. zu Lübeck 11 . Ju « . i/zr.u) Geb . 165z. , gest. 1725»

v) Lorp . oorirt. k . III . n Zv.
w) v . Haler« Th . z . S . 574.
x) Oorp . sonst , k . III . n . Z.
x) Ibiä . n. 6— lv.



» 755 « 2) nur in zweifelhaften und
höchstwichtigen . Fällen , und nur zur
Beruhigung des Gerichts , nicht aber

zu einer unabweichlichen Vorschrift ge¬
schehen . In Civilsachen wurde durch
eben diese Verordnung die Zulässigkeit
des Rechtsmittels der Revision an einen

Gegenstand von,100 Rchir . Capital-
werth gebunden ^ auch der Canzley verr
stattet , mit Bestellung eines anderen
Referenten , auf solches Rechtsmittel
selbst wieder zu erkennen , wenn die

Partheyen nicht die Acken -Versendung
verlangen . . Wegen Anstellung neuer
Mitglieder bestimmte die Verordnung
vom 14 . Jun . 1765 . , an ) daß Nie¬
mand hinfnro als wirklicher Rath in das

Collegium gesetzt werden solle , als der
entweder bey einem andern Justizcsller
gio seine Geschicklichkeit und Einsicht
hinlänglich bewiesen , oder auch eine

Probe - Relation in plsno abgelegt,
und durch Beantwortung der ihm dar¬
über von den rrierrisriis 6oIl « Z1i ge¬
machten «Infticu ' iiiu seine Fähigkeit
dargethan haben werde . Es sollen
aber - Auskultanten angesetzt und anges
leitet werden ^ worüber eben diese Ver¬

ordnung sehr zweckmäßige Vorschriften
giebt.

Die Struenseeische Revolution in
Dännemark äußerte ihre Wirkungen
auch auf die Oldenburgische Regier

rungScanzley . Zum Ressort der letz¬
teren gehörten bisher , außer dem Ju¬
stizwesen , auch alle Sachen der eigent¬
lichen Landesadministration ; nur das
Hebungswesen stand unter der Direk¬
tion eines Cämmerier . Jetzt wurde
die Cammer - zu eurem Collegium ge¬
macht , und diesem durch ein ? Verordn
nung v . ly » Aug . 1771 . , irb ) nebst
dem Finanzwesen , die ganze innere Lan-
desadministrarion beygelegt . , Der Re-
glerungöcanzlcy blieben von Admini-
strativfachm nur HoheikS - und Lehns-
Sachen und das Landesarchiv . Als
Gericht erhielt sie den Namen Ober-
appellati 0 ns - Ge r i ch t, welchen
sie im I . 1772 . und 1773 . führte , ee)
und wodurch man vielleicht beabsich¬
tigte , sie der reichsgerichtlichen Obec-
gerichtsbarksit zu entziehen . Dies O-
berappeüarionsgericht bestand , ohne ein
Direktorium , aus 5 Rathen . Sie
wurden auf festes Gehalt gesetzt , und
die Sporteln der Herrschaftlichen Caffe
berechnet.

Bey der Übertragung der Graf¬
schaften an die jüngere Holstein - Got-
torpsche Linie , machte die Regierung ei¬
nen Versuch , die Landespoltzry - und
Stadt - Sachen wieder in ihren Ge¬
schäftskreis zu ziehen ; aber der neue
Hof sah die Vortheile einet Trennung
der Administration von der Justiz wohl
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ein , und entschied durch ein Rescript
v . 25 . Febr . 1774 : daß alle Sachen
und Geschäfte , welche nach der König¬
lichen Bestimmung zur Competenz der
Cammer gehörten , nach wie vor bey
derselben verbleiben sollten , clci) Auch
Key der Verfügung in Anzehung der
Sporteln behielt es sein Bewenden -.
Indessen wurde nicht NM wieder ein
Canzleydirector , sondern auch zum er¬
stenmal ein Vicecanzleydireckor ange-
seßt. Das Collegium chcstand zu dieser
Zeit , außer den beyden Dirrctoren,
Conferenzräthen v 0 u Va re n d 0 r ff
und Wolters, ans 6 Rathen und 2
Auftultanten ; es hatte zwey Secrer
taire , einen Archivarius , Registrator,
Pnpillcnschreiber , -Sportelurendanten,
5 Copiisten und 2 Boren ; 16 Anwälde
waren bey der Regierungscanzley zur
Praxis immatriculirt . Für die Ver¬
besserung des Pupillenwesens geschah
178z . durch die Anweisung für Vor¬
münder ; und für die Abkürzung und
Verbesserung des gerichtlichen Verfah¬
rens r 787 . durch das Proccßreglement,
ein bedeutender Schritt.

Dem Conferenzrach v 0 n Varen -
dorff folgte 1781 . im Direetormm
der Conferenzrath Wolters, und die¬
sem 1799 . der Conferenzrach von
B er ger. Die Zahl der Mitglieder
des Collegiums wurde i koz . bey der
Vergrößerung des Landes durch die
Münsterschen Aemter Vechta und
Cloppenburg und das Hannöversche

Amt Wild es Hanse» auf 9 ver¬
mehrt . Die Auflösung des deutschen
Reichsverbandes und der Reichsgerichte
im I . i 8O6 . hatte zur Folge , daß hin¬
fort von den Erkenntnissen der Regie/
rungs - Tänzln ) keine Appellation , son¬
dern nur das Rechtsmittel der Revision
Statt finden konnte ; auf welchem
Wege auch die bey den Reichsgerichten
unentschieden gebliebenen ApprllationSr
Processe erledigt werden mußten.

Die Holländische Occupatio » des
Herzögthums im November desselben
Jahres - war glücklicher Weise zu kurz,
als daß sie in der Verfassung der Eanz-
key etwas geändert hätte ; diese verlor
aber im folgenden Jahre kurz nachein¬
ander ihren Direktor , Conftrenzr . von
Berger, und ihren Vice - Direttor,
den Etarsrakh Georg, worauf , der
Justizrach Gerhard Anton von Ha-
le m das Directorium übernahm . —
Nicht so glücklich ging die im I . iZ r i.
eintretcnde Französische Occupation an
der Canzley vorüber ; , das Organifm
tions - Decret für die Hanseatischen Der
partemeutS v . 9 . Jul . lglr. enthielt
ihr Todesurtheil , und in ihrem Gck
richtssaal churde am 20 . Mtg . desselben
Jahres ein Französisches ^ ftöunäl er¬
ster. Instanz installirt.

Doch — trotz Napoleons hochfah¬
renden Worten r Vou .s Dtes reunls
pour toiifours fil '

Dinz -irs ! - -
nicht für immer . Nach der Rückkehr
unsers Landesvaters wurde durch die

<M) Suxpl . m . ? . z . n . 2. k . 4 . n . I.
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Verordnung vom 15 . Sept . » 814 . die
vorige gewohnte und im Ganzen als wohl-
thätig erprobte Einrichtung wieder herge¬
stellt , und darin nur so viel geändert,als manche veränderte Umstände nokhweni
big , und die Erfahrung für eine zweck¬
mäßigere Scheidung , genauere Controlle
und einen schnelleren Betrieb der Geschäfte
rakhsam ergab . Eine solche Veränderung
traf auch die unter dem Namen Justiz-
« anzley wiederhergestellte Behörde.Die administrative Parthie , welche der
vormaligen Regierungseanzley noch geblie¬ben war , Hoheits - und Lehns -Sachen und
die Aufsicht über das Landesarchiv , wur¬
den einer neuen oberen Verwaltungsbe¬
hörde , der Regierung , beygelegt, ' und die
Justizcanzley ihrem eigentlichen Berufe,der Justizverwaltung , allein gewidmet.
Geographisch wurde ihre Gerichtsbarkeit
durch den Zuwachs der Herrschaft Jever
erweitert , so daß nun 7 Landgerichte,
« in Stadtgericht und ein Amtsgericht , ih¬
rer Dienstanfsicht und Obergerichtsbarkeit
untergeben sind . Durch Aufhebung des
Mvilegirten Gerichtsstandes , bis auf we¬
nige Ausnahmen , ist sie in Civilsachen
größtenrheils nur auf Appellationen ge¬
wiesen , für welche aber die Summe auchin den Marschdistrieten von so Rchlr . auf
2 ; Rthlr . herabgesetzt wurde . Zn Straf¬
sachen ist ihr , nach den Vorschriften eines
neu eingeführten Strafgesetzbuches , das
Vor .- und End - Erkenntniß über Verbre¬
chen , auf die von den Landgerichten ge¬
führte Untersuchung ; und das Erkenntniß
zweyter Instanz auf das Rechtsmittel wei¬
terer Bertheidigung über Vergehen beyge-
legt . Von den Erkenntnissen der Canz-
ley geht in Civilsachen über roo Rthlr.die Appellation , und in Eriminalsachendie Revision , an ein neuerrichtetes Ober¬
appellationsgericht : die Revision mit Ar¬
tenversendung fällt dagegen ganz weg.

Bey dieser veränderten Einrichtung
ließ sich im Anfang « nicht mit Bestimmt¬
heit vorausschen , wie viele Mitglieder die
Justizcanzley bedürfen würde ; es ergab
sich aber bald , daß die Zahl von fünf,
auf welche man zuerst rechnete , mit der
Arbeit durchaus in keinem richtigen Ver¬
hältnis stehe. Denn was an Hoheits¬und Lehns -Sachen und Justiz -Sachen er¬
ster Instanz der Privilegirren abgenom¬men war , fand sich durch die vermehrten
Appellationen aus den Marschdistrieten,und durch die Berufungen in Sachen der
Privilegirren und aus dem Kreise Jever,
so wie durch vermehrte Arbeit in Straf¬
sachen, mehr als reichlich erseht . Die Mit¬
glieder wurden daher nach und nach wie¬
der . bis auf neun vermehrt , und durchein Reglement vom 7 . Rov . 1817 - in
zwey Senate getheilk , jeden aus dem
Canzleydirector und vier Mitgliedern
bestehend . In diesen Senaten , ( von wel¬
chen sich der eine am Donnerstag , der
andere am Freptag versammelt ) wird nichtnur alles was die Leitung des Protestes
betkifft , vorgenommen und berachen , son¬dern es werden darin auch Hauptentschei¬
dungen auf Rechtsmittel , sowohl in Straf¬
sachen über Vergehen , als in Civilsachen
mittelst sogenannter Relevanzbescheide , ab¬
gegeben . Dagegen gehen vom Plenumaus ( welches am Dienstage Sitzung hält ) :
Erkenntnisse in Civilsachen , welche , nacherkannten Appellationsproceffen und eon-
ttadictorifcher Verhandlung , förmlich für
beschlossen genommen sind , Urtheiie in
Strafsachen wegen Verbrechen , und alle
allgemeine Gegenstände des Justizdienstes;auch gehen alle Haupkentscheidungen ausden Senaten ins Plenum über , wenn
nicht wenigstens drey Stimmen im Se¬nate einig gewesen sind.

R.
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